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1 WISSENSCHAFTLICHES PERSONAL 

Die Medizinische Universität Wien ist mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund             
7.500 Studierenden eine der größten medizinischen Universitätseinrichtungen im EU-Raum. Die 
Medizinische Universität Wien hat als zentrale Aufgabe das gemeinsame Betreiben von Forschung, 
Lehre und PatientInnenversorgung, das im Klinischen Bereich im Zusammenwirken mit dem 
Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien erfolgt.  
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerber/innen keinen Anspruch auf Abgeltung von Reisekosten 
in Zusammenhang mit dem Bewerbungsgespräch haben. 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und Schmerztherapie / Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesie und 
Intensivmedizin mit der Kennzahl: 8431/14, voraussichtlich ab 8. Juli 2014 eine Stelle mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im 
Sonderfach „Anästhesiologie und Intensivmedizin“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Anästhesiologie und Intensivmedizin an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 11. April 2015. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Vorerfahrungen für das Fach Anästhesiologie und Intensivmedizin 
sind erwünscht, aber keine Voraussetzung. Die Option auf weitere Arbeitsverhältnisse ist gegeben. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8431/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und Schmerztherapie / Klinische Abteilung für Herz-Thorax-Gefäßchirurgische 
Anästhesie und Intensivmedizin mit der Kennzahl: 8802/14, ehestmöglich eine Stelle mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im 
Sonderfach „Anästhesiologie und Intensivmedizin “ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Anästhesiologie und Intensivmedizin an.  
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Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                    
(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8802/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Augenheilkunde und 
Optometrie mit der Kennzahl: 8987/14, voraussichtlich ab 1. Juli 2014 eine Stelle mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im 
Sonderfach „Augenheilkunde und Optometrie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Augenheilkunde und Optometrie an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                    
(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8987/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Chirurgie / Klinische Abteilung 
für Allgemeinchirurgie mit der Kennzahl: 8342/14, ehestmöglich eine Stelle mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im 
Sonderfach „Chirurgie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Chirurgie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 5. Februar 2016. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  



 
 
 

1 WISSENSCHAFTLICHES PERSONAL 
 

 
  Personal-Mitteilungsblatt 5 

Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8342/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Chirurgie / Klinische Abteilung 
für Kinderchirurgie mit der Kennzahl: 8645/14, ehestmöglich eine Stelle mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Kinder- und Jugendchirurgie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Kinder- und Jugendchirurgie an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                    
(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8645/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Dermatologie / Klinische 
Abteilung für Allgemeine Dermatologie und Dermato-Onkologie mit der Kennzahl: 6903/14, 
voraussichtlich ab 1. September 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von                                
40 Wochenstunden mit einer Fachärztin / einem Facharzt zu besetzen.  
Bei Bewährung kann nach spätestens 3 Jahren eine Qualifizierungsvereinbarung gemäß § 27 Kollektiv-
vertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten angeboten werden. Die Erfüllung der 
Qualifizierungsvereinbarung ist mit einer unbefristeten wissenschaftlichen Laufbahnstelle und dem 
Titel einer assoziierten Professorin / eines assoziierten Professors verbunden. 
Ein Rechtsanspruch auf das Anbieten einer Qualifizierungsvereinbarung bzw. auf die Verlängerung der 
befristeten Position besteht nicht.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.019,79 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene 
Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Haut- und Geschlechtskrankheiten an.  
Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 6 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium mit facheinschlägigem Doktorat. 
Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt / Fachärztin für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, Qualifikation in Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen 
Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen müssen gewährleistet sein.  
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Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit für das in Frage 
kommende Fach. Mehrjährige wissenschaftliche Tätigkeit im Ausland, Habilitation / Lehrbefugnis in 
Immunologie, nachweislich wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie / 
Vaccination.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 6903/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin III / Klinische 
Abteilung für Nephrologie und Dialyse mit der Kennzahl: 7082/14, ehestmöglich eine Stelle mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im 
Sonderfach „Innere Medizin“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Innere Medizin an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zur Fachärztin / zum Facharzt                    
(§§ 8, 26 Ärztegesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Der Bewerber / die Bewerberin sollte über klinische und 
wissenschaftliche Erfahrung in der Nephrologie einschließlich Dialyse und Transplantationsmedizin 
verfügen. Eine wissenschaftliche Vorbildung in einem theoretischem Fach oder ein 
Forschungsstipendium wären wünschenswert. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 7082/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde / 
Klinische Abteilung für Pädiatrische Pulmologie, Allergologie und Endokrinologie mit der        
Kennzahl: 7617/14, voraussichtlich ab 23. Juni 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 
40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Kinder- und 
Jugendheilkunde“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Kinder- und Jugendheilkunde an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 26. November 2014. 
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Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Wissenschaftliche Erfahrung in pädiatrischer Pulmologie und 
Allergologie. Erfahrung in multidisziplinärem Arbeiten auf tertiär-medizinischen Level. Interesse an 
wissenschaftlicher Arbeit im Team mit Kolleginnen / Kollegen, Dissertantinnen / Dissertanten und 
Diplomandinnen / Diplomanden. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 7617/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
mit der Kennzahl: 8711/14, voraussichtlich ab 1. August 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Fachärztin / einem Facharzt zu besetzen.  
Bei Bewährung kann nach spätestens 3 Jahren eine Qualifizierungsvereinbarung gemäß § 27 Kollektiv-
vertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten angeboten werden. Die Erfüllung der 
Qualifizierungsvereinbarung ist mit einer unbefristeten wissenschaftlichen Laufbahnstelle und dem 
Titel einer assoziierten Professorin / eines assoziierten Professors verbunden. 
Ein Rechtsanspruch auf das Anbieten einer Qualifizierungsvereinbarung bzw. auf die Verlängerung der 
befristeten Position besteht nicht.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 4.019,79 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene 
Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Radiologie an.  
Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 6 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium mit facheinschlägigem Doktorat. 
Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt / Fachärztin für Radiologie 
und Nuklearmedizin, Qualifikation in Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen 
Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit für das in Frage 
kommende Fach.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8711/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
mit der Kennzahl: 8712/14, voraussichtlich ab 14. Juli 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Radiologie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
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Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Radiologie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 17. Mai 2015. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgeprägtes Interesse an bildgebender Diagnostik, Wissenschaft, 
Forschung sowie prä- und postgradueller Lehre. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8712/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
mit der Kennzahl: 8714/14, voraussichtlich ab 1. Juli 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Radiologie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Radiologie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 30. September 2014. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgeprägtes Interesse an bildgebender Diagnostik, Wissenschaft, 
Forschung sowie prä- und postgradueller Lehre. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8714/14 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Strahlentherapie mit der 
Kennzahl: 8517/14, voraussichtlich ab 23. Juni 2014 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 
40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Strahlentherapie-Radioonkologie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.152,29 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Strahlentherapie-Radioonkologie an.  
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Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Mitarbeiterin / 
eines Mitarbeiters voraussichtlich bis 24. August 2014. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8517/14 
 
Die Aufnahme erfolgt im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses laut Angestelltengesetz. Die näheren 
Regelungen ergeben sich aus dem Universitätsgesetz und dem Kollektivvertrag der Universitäten. 
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-
Relaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf 
 
Hinweis: Die Bewerbungsfrist beträgt 21 Tage ab Erscheinungsdatum. 
 
Bewerbungen: Bewerbungsformulare sind an die Medizinische Universität Wien, 

Personalabteilung, 1090 Wien, Spitalgasse 23, zu richten bzw. elektronisch an  
personalabteilung@meduniwien.ac.at. 

 Formulare sind in der Personalabteilung erhältlich bzw. stehen auf der 
Website www.meduniwien.ac.at zum Download zur Verfügung. 

 
Bitte Kennzahl unbedingt anführen ! 
 
Sollten Sie Fragen zu den Ausschreibungen haben, so kontaktieren Sie bitte eine/n unserer 
Mitarbeiter/innen. 

 
Redaktionsschluss in der Personalabteilung für das nächste Personalmitteilungsblatt ist 

Dienstag, 27. Mai 2014, 15:00 Uhr 
 

http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-Relaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-Relaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf
mailto:personalabteilung@meduniwien.ac.at
http://www.meduniwien.ac.at/
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2 VETERINÄRMEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN 

Die Vetmeduni Vienna arbeitet in Lehre, in der Forschung und in ihren Dienstleistungsangeboten an 
der Sicherstellung der Tiergesundheit. Wir verstehen diese Aufgabe als Beitrag zur Gesundheit des 
Menschen und seiner tierischen Begleiter sowie zur Produktion gesunder Nahrungsmittel.  
 

Ausschreibung einer Professur für Anästhesie und Analgesie 
an der Veterinärmedizinischen Universität Wien 

 
Am Klinischen Department für Kleintiere und Pferde an der Veterinärmedizinischen Universität Wien 
ist gemäß § 98 Universitätsgesetz 2002 die Professur für Anästhesie und Analgesie zu besetzen.  
 
Der Umfang des Dienstverhältnisses im Rahmen dieser Professur wird das Ausmaß von 100% 
betragen.  
 
Anforderungsprofil  
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll  
 

• den Bereich „Anästhesie und Analgesie“ in Forschung, Lehre und Dienstleistung 
vertreten  

• hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre für das zu 
besetzende Fach aufweisen  

• maßgeblich zu den Ausbildungs- und Forschungsschwerpunkten des Klinischen 
Departments für Kleintiere und Pferde beitragen  

• die interdisziplinären Kooperationen an der Universität in Lehre und Forschung weiter 
ausbauen  

• maßgeblich zum weiteren Ausbau der postgradualen Ausbildung, insbesondere des 
Internship- und Residency-Programms der Veterinärmedizinischen Universität 
beitragen 

• maßgeblich zum weiteren Ausbau der zentralen intensivmedizinischen Einheit der 
Kleintierklinik beitragen 

 
Die neu zu besetzende Stelle wird an der Abteilung für Anästhesie und perioperative Intensivmedizin 
angesiedelt sein und soll mit ihrer Forschungsthematik die am Klinischen Department für Kleintiere 
und Pferde vorhandenen bzw. zu bildenden Lehr- und Forschungsnetzwerke unterstützen und 
verstärken. Darüber hinaus wird eine enge Kooperation mit den Grundlagendisziplinen der 
Veterinärmedizinischen Universität sowie analogen nationalen und internationalen Forschungsstätten 
erwartet.  
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Einstellungsvoraussetzungen  
• Studium der Veterinärmedizin  
• hervorragende wissenschaftliche Qualifikation (Habilitation, PhD oder entsprechender 

Abschluss)  
• Diplomate des American oder European College of Anesthesia and Analgesia  
• Klinische Erfahrung in Routine- und State-of-the-art-Methoden der Anästhesie und 

Analgesie von Groß- und Kleintieren  
• ausgewiesene Lehrerfahrung  
• Qualifikation zur Führungskraft  
• Kooperationsbereitschaft  
• Drittmittelaktivität  
• Internationale Sichtbarkeit 
• Facheinschlägige Auslandserfahrung 

 
Mindestentgelt  
Die Universitätsprofessorin/der Universitätsprofessor wird in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 
angestellt und ist in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektivvertrages für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der Universitäten eingereiht. Eine Überzahlung des kollektivvertraglichen monatlichen 
Mindestentgelts (€ 4.571,20) kann im Rahmen der Berufungsverhandlungen vereinbart werden.  
 
Die Vetmeduni Vienna strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und 
ein ausgewogenes Zahlenverhältnis zwischen den an der Universität tätigen Frauen und Männern 
gemäß § 41 Universitätsgesetz 2002 insbesondere beim wissenschaftlichen Personal an und fordert 
deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei Unterrepräsentation von Frauen 
(weniger als 40%) werden Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber 
vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  
 
Schriftliche Bewerbungen sind in englischer Sprache mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
Publikationsverzeichnis der letzten fünf Jahre, Zusammenfassung der bisherigen Forschungs- und 
Lehrtätigkeit, Darstellung der bisherigen Erfahrungen im Bereich Organisation, Management und 
Führungsaufgaben, die nach Einschätzung des Bewerbers/der Bewerberin drei besten Publikationen) 
bis spätestens 30.06.2014 zu richten an:  
 
Büro des Senates der Veterinärmedizinischen Universität Wien, Veterinärplatz 1, 1210 Wien (oder                    
E-Mail an senat@vetmeduni.ac.at).  
Die Vetmeduni Vienna ist stolze Trägerin des Zertifikats „berufundfamilie“, daher freuen wir uns über 
Bewerbungen von Personen mit Familienkompetenz. Ebenso sind uns Bewerbungen von Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen willkommen.  
www.vetmeduni.ac.at/professuren 
 

mailto:senat@vetmeduni.ac.at
http://www.vetmeduni.ac.at/professuren
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